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Kundendaten  

Vollständiger Name / Firmenbezeichnung 
  

Anschrift   

PLZ Ort   

Telefonnummer E-Mail 

Steuernummer Ust.-ID. 

 

 

Bankdaten für SEPA-Lastschriftmandat / Überweisung Guthaben 

Kontoinhaber BIC 

IBAN   

 

 

Bei dem Kunden handelt es sich um: O Privatperson O Unternehmen 

 

Beigefügt sind: O Kopie Personalausweis 

  O Gewerbeanmeldung 

  O Kopie Unternehmensanmeldung 

  O _____________________________________ 

 

Wir wünschen den Rechnungserhalt per: O E-Mail O Postweg 

 

Gewünschte Zahlungsart O SEPA-Lastschrift O Überweisung O BAR 
Wiederkehrende, unterschiedliche Zahlungen. Mandatreferenz ist gleich Kundennummer. (Gläubiger-Identifikation: DE02ZZZ00002136455) 

 

Wir wünschen den Erhalt von Informationen, wie z.B. Preisänderungen, Öffnungszeiten und  

Angeboten per Mail: O Ja O Nein 

 

Sondervereinbarung: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er unsere bestehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Rückseite), in der aktuellen Fassung gelesen und 
akzeptiert hat. Dass alle angegebenen Daten korrekt und wahrheitsgemäß angegeben sind. Der Kundebestätigt, dass er Zahlungsfähig ist und mit der Kontoeröffnung nicht 
vorsätzlich entgegen dem Sinner der Firma Brodt Recycling GmbH handelt. Hiermit willigt der Kunde ein, dass die Firma Brodt Recycling GmbH seine Daten erhebt und 
lediglich zur Abrechnung und Rechnungsstellung im allgemein notwendigen Rahmen speichert und verwendet. Die erhobenen Daten werden lediglich von der Firma Brodt 
Recycling GmbH genutzt und nicht an weitere Stellen weitergeleitet oder verkauft. Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung kann jederzeit schriftlich 
widerrufen werden, führt jedoch zum Erlöschen des Kundenkontos. 

 

Wenn SEPA-Lastschriftmandat erteilt: 

Der Kunde ermächtigt die Firma Brodt Recycling GmbH, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der Kunde sein Kreditinstitut an, die von 
der Firma Brodt Recycling GmbH, von seinem Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Dieses Mandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von 
Unternehmen gezogen sind. Der Kunde ist nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung die Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt sein 
Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag (5 Kalendertage nach Rechnungsstellung) anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. Jedoch werden kosten der Rücknahme dem Kunden 
unverzüglich in Rechnung gestellt. Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates wird die Firma Brodt Recycling GmbH das genannte Kreditinstitut umgehend über die 
Erteilung informieren. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ _______________ 
Ort, Datum, Unterschrift, Name leserlich   ..Kunden-Nr. / Mandatreferenz.. 



 

 

 
Brodt Recycling GmbH Volksbank Rhein-Ahr-Eifel eG Volksbank Hunsrück-Nahe eG Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 
Am Eichelgärtchen 20-24 DE85 5776 1591 0494 8851 00 DE42 5606 1472 0007 3148 89 DE72 5605 1790 0006 6258 34 
56283 Halsenbach GENODED1BNA GENODED1KHK MALADE51SIM 
 
06747 59 71 38 Einfache Zahlung mit PayPal www.paypal.me/BrodtRecycling, oder über diesen QR-Code 
recycling@brodt-halsenbach.de ₿   bc1quh6982h85gsh0fm57yx0qn7xm9g6kg5skhz85f 
 
GF: Brodt Harry, Brodt Artur Gerichtsstand Amtsgericht St. Goar HRB-Nr.: 20618 St.Nr. 22/654/1883/3 USt.ID. DE253365698 

Seite 1 | 1 

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) – Brodt Recycling GmbH 

 
§1Allgemein§1.1.Allgemein/Vertragsbestimmungen(1) Die Firma Brodt Recycling GmbH ist ein regional tätiges Wertstoff-/Handelsunternehmen.(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Handel (Kauf und Verkauf) 
von Wertstoffen und weiteren Produkten, Entsorgung von Abfällen, Herstellung von Fertigbeton und der Vermietung von Baugeräten.(3) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können im Büro eingesehen werden oder werden auf Wunsch dem 
Auftraggeber zugesandt.(4) Abweichende AGB der Vertragspartner werden nicht akzeptiert.(5) Diese AGB sind gültig ab dem Zeitpunkt, in dem das Betriebsgelände betreten wird und werden zum gleichen Zeitpunkt zugestimmt.(6) Die 
nachfolgenden Vertragsbedingungen treten mit der Annahme der Bestellung in Kraft. Anderslautende Bedingungen des Auftraggebers werden ausdrücklich ausgeschlossen und gelten nur, wenn sie in schriftlicher Form vom Auftragnehmer bestätigt 
wurden.(7) Der Vertrag und die AGB gilt auch bei Erfüllung des Auftrags durch Fremdfirmen die vom Auftragnehmer bestellt werden.(8) Der Auftraggeber akzeptiert diese allgemeinen Geschäftsbedingungen mit seiner Unterschrift oder der 
Unterschrift einer hierzu von ihm beauftragten Person auf dem Lieferschein bzw. Ladeschein bei der Gestellung des Containers, oder bereits durch mündliche Auftragsbestätigung und automatisch bei Kaufabwicklung.(9) Die nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen gelten auch bei zukünftigen Geschäftsbeziehungen ohne erneute Bezugnahme.(10) Der Aufenthalt auf dem Betriebsgelände der Firma Brodt Recycling GmbH erfolgt auf eigene Gefahr, Brodt Recycling GmbH übernimmt 
keine Haftung für geschädigte oder verschmutzte Fahrzeuge, Personen oder Sonstigem.(11) Das gesamte Gelände wird videoüberwacht und aufgezeichnet.(12) Es ist vor der Bestellung zu klären, ob bei Lieferung Bar oder über Rechnung 
abgerechnet werden.(13) Es ist vor der Bestellung über Preise und Preisänderungen zu informieren.(14) Die gekauften Materialien und Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Brodt Recycling GmbH.(15) Kunden 
werden auf das zugeladene Gewicht aufmerksam gemacht, sie übernehmen die alleinige Verantwortung für die Gewichtseinhaltung und Ladungssicherung, sowohl bei An- als auch bei Abtransport.(16) Lieferscheine sind vor Unterzeichnung von 
Fahrer, ggf. Empfänger zu kontrollieren. Nachträgliche Änderungen der Lieferscheine sind nicht möglich / nicht zulässig. (17) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Kaufabschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend für den Fall, dass sich die Bestimmungen als lückenhaft erweisen. §1.2.Waage(1) 
Angegebene Messwerte entspringen aus einer nicht geeichten Zusatzeinrichtung, Die geeichten Messwerte können eingesehen werden. (2) Wiegekosten bei Entsorgung oder Materialkauf ohne Berechnung. (3) Jeder Kunde hat sich, Ausnahmslos, 
vor beiden Wiegevorgängen (Voll- und Leerwiegung) an der Waage/Kasse anzumelden, um ggf. Missverständnissen und Fehlwägungen vorzubeugen. (4) Bei Fremdwiegungen, ohne Materialkauf oder Entsorgungen, fällt eine Wiegepauschale 
an. (5) Unsere Industriewaage wiegt in 20kg Schritten, es wird lediglich nach der Waage abgerechnet. Auch Mindermengen werden laut Waage mit 20 kg berechnet, Keine Entsorgung oder Materialkauf ohne Wiegung. (6) Achsweises Wägen ist 
ausnahmslos nicht gestattet. Beim Wägen von Lastzügen muss der Teil, der auf der Waagenbrücke steht, von dem anderen Teil abgekoppelt sein. (7) Fahrzeuge werden ausschließlich außerhalb der Waage beladen, um Verschmutzung und 
Beschädigung der Waage zu vermeiden. §2 Leistungen §2.1.Materialkauf (1) Gekaufte Ware wird nur dann zurückgenommen, wenn sie im selben Zustand wie gekauft (Ohne Verunreinigung) zurückgebracht wird. Teils abgeladene und verarbeitete 
Schüttgüter, wie auch Fertigbeton sind vom Umtausch ausgeschlossen. (2) Zurück gebrachte Ware wird nicht Bar oder per Überweisung erstattet, sondern nur in Form von einer Gutschrift, die bei zukünftigen Käufen verrechnet werden kann. (3) 
Bei vielen unserer Schüttgüter handelt es sich um „gebrochenes Material“, das heißt diese Materialien wurden maschinell auf die gewünschte Größe zerkleinert. Somit sind auch bei Gütern ohne Sandanteil ein gewisser Teil an Staub und Kleinteilen 
nicht zu vermeiden, dies ist kein Zeichen für einen Mangel an der Ware und wird nicht als Grund für einen Preisnachlass akzeptiert. §2.1.1.Material aus eigener Verarbeitung (1) Hunsrücker Mutterboden: Unser Mutterboden besteht aus Erden, 
der oberen Bodenschichten aus den umliegenden Regionen, die aus einem Gemisch von Mutterboden, Lehm und steinigem Erdboden bestehen. Das angelieferte Rohmaterial wird nach Güte sortiert, dennoch können kleine Steine und Unkrautsamen 
enthalten sein, die es nicht möglich ist vollständig zu entfernen. ungesiebt: Hunsrücker Mutterboden weder gesiebt, noch behandelt. gesiebt: Aufgelockert und gesiebt, jedoch ohne Zusatz. aufbereitet: Behandelt durch Zugabe von Humus und ggf. 
Sand, um einen festen und Nährstoffreichen Mutterboden für jegliche Außenarbeiten und Bepflanzung zu schaffen. (2) Recyclingmaterial: Das von uns gebrochene und verarbeitete Recyclingmaterial besteht unterschiedlichen mineralischen 
Abbruchmaterialien aus der Region. Das angelieferte Material wird zwar kontrolliert und überwacht, es können jedoch vereinzelnd Fremdstoffe (z.B. Holz, Plastik, Glas) in geringen Mengen vorkommen. §2.2.Entsorgung (1) Die 
Mindestentsorgungsmenge beträgt 20kg. Diese wird auch dementsprechend auf den Wiegescheinen erfasst. (2) Leichte Entsorgungskleinteile (Glaswolle, Styropor<20cm) werden nur in dafür vorgesehenen Säcken verpackt angenommen (Säcke 
stehen an der Kasse zum Kauf zur Verfügung).(3) Wir nehmen uns heraus, unsachgemäß und vorsätzlich falsche Entsorgung auch nachträglich zu berechnen. (4) Bei der Entsorgung von Bauschutt, Altholz, Mischabfällen, Mineralfaser und Rigips 
muss laut Emissionsschutzgesetz immer Name und Wohnort des Entsorgers angegeben werden. Diese Daten werden nicht an dritte weitergegeben. Bei einer angekündigten behördlichen Kontrolle, sind die Daten seitens der Behörde Einsehbar. 
§2.3.Beton (1) Der Pauschalpreis für Beton gilt nur bei Abholung von weniger als 0.50 m³ je Lieferschein.(2) Wir übernehmen keine Haftung für fremd eingebauten Beton, wie auch zum Beispiel bei unsachgemäßem Einbau von dem von uns 
verkauften Beton.(3) Fertigbeton in jeglicher Menge ist ausnahmslos vom Umtausch ausgeschlossen. §2.4.Schrottankauf (1) Der Sofern für die Klassifizierung des Produktes oder die Berechnung des Kaufpreises Angaben des Verkäufers 
maßgeblich sind (z.B. Handelsklassen, Gewicht, Volumen oder ähnliches), sind die persönlichen Angaben des Verkäufers und die Angaben zur Ware wahrheitsgemäß zu machen. (2) Der Kauf erfolgt unter dem Vorbehalt der Verifizierung durch 
den Käufer. Auf eine verspätete Mängelrüge kann sich der Verkäufer nicht berufen. (3) Die Berechnung des Kaufpreises wird, nach den aktuellen und dem Verkäufer bei Vertragsschluss mitzuteilenden Preisen nach Gewicht oder Volumen berechnet. 
(4) Im Falle eines Bargeschäfts sind Angebote des Käufers sofort anzunehmen. (5) Erfüllungsort für Leistung und Gegenleistung ist der Sitz des Käufers oder dessen das Geschäft abwickelnde Niederlassung. (6) Der Kaufpreis ist fällig nach 
Verifizierung und nach dem Wiegen/Messen und der anschließenden Entgegennahme des Vertragsgegenstandes. (7) Der Verkäufer garantiert, dass der Vertragsgegenstand frei ist von ionisierender Strahlung, die über die natürliche 
Umgebungsstrahlung hinausgeht; der Vertragsgegenstand frei ist von Sprengkörpern/explosionsgefährlichen Stoffen; der Vertragsgegenstand frei ist von geschlossenen Hohlkörpern; der Vertragsgegenstand entsprechend den jeweils gültigen 
rechtlichen Bestimmungen nicht mit unerlaubten Substanzen (Gifte, Schadstoffe und Ähnliches) und nicht mit erlaubten Substanzen in nicht erlaubter Menge versetzt ist, sowie der Vertragsgegenstand rechtmäßig erworben wurde und der Verkäufer 
berechtigt ist, diesen zu veräußern, der Vertragsgegenstand insbesondere nicht mittels unerlaubter Handlung erworben wurde und den Vertragsgegen-stand hierauf auch bei vorheriger Lieferung von Dritten überprüft hat.(8) Der Verkäufer haftet 
für die schuldhafte Verletzung der vorgenannten Garantien. Dies betrifft insbesondere, jedoch nicht abschließend Ansprüche wegen einer Verletzung der körperlichen Integrität; einer Beschädigung von Sachen sowie Folgeschäden, z.B. Lager-, 
Entsorgungs- und Sicherungskosten. (9) Bei Altmetallverkauf / -ankauf gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, lt. §13b UStG.§2.5.Lieferung (1) Wir liefern lediglich in dem von uns festgelegten Liefergebiet zu den von uns 
festgelegten Frachtkosten. (2) Bei sämtlichen Lieferungen wird eine Frachtpauschale je nach Entfernung und Menge erhoben. Preise sind zu erfragen. (2) Sollte der Kunde bei Ankunft der Lieferung diese ablehnen oder zurückweisen, wird die 
Anfahrt gesondert in Rechnung gestellt. §2.6.Baumaschinenvermietung (1) Baumaschinen werden ausschließlich gegen Vorlage und Kopie eines gültigen Personalausweises vermietet. (2) Die Vermietung von Baumaschinen wird nach Tagessatz 
berechnet. (3) Die Vermietung von Bohrkronen und Diamantscheibenwird nach Abnutzung berechnet.(4) Der Mietgegenstand wird dem Mieter von dem Vermieter in sauberem, betriebsbereitem Zustand übergeben. Sämtliche vermieteten Baugeräte 
enthalten die vorgeschriebenen Schmierölfüllungen, Kraftstoffbehälter sind voll betankt. Dies bestätigt der Mieter mit seiner Unterschrift auf dem Mietvertrag.(5) Der Mieter hat den Mietgegenstand unverzüglich nach Entgegennahme zu überprüfen 
und etwaige Mängel zu rügen. Mängelrügen, die später als 12 Stunden bei dem Vermieter eingehen, sind jedenfalls nicht mehr unverzüglich.(6) Der Vermieter ist nach seiner Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche gegen den Vermieter, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, bestehen für den Mieter nur, wenn der Vermieter grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat.(7) Der jeweilige Mietpreis gilt grundsätzlich pro Werktag, 
bei maximal 8 Stunden Einsatzzeit des Gerätes. Bei Überschreiten der täglichen Einsatzzeit von 8 Stunden wird pro angefangenem 8-Stundenzyklus ein weiterer Miettag berechnet. Einsätze an Sonn- und Feiertagen sind dem Vermieter vorher 
gesondert anzuzeigen.(8) Die Mietdauer gilt im Falle der Abholung mit Beginn des Tages, an dem der Mietgegenstand vereinbarungsgemäß bereitgestellt ist; im Falle der Anlieferung mit Beginn des Tages, an dem der Mietgegenstand unser 
Betriebsgelände zum Versand verlässt. Die Mietdauer endet für den jeweiligen Mietgegenstand mit dem Schluss des Tages, an dem er am Rücksendeort vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand wieder eingetroffen ist. Als vereinbarter 
Rücksendeort gilt, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, die Stelle, von der abgeholt bzw. angeliefert wurde.(9) Rücknahmen außerhalb unserer Geschäftszeiten erfolgen nur Prinzipiell nicht.(10) Abrechnung Sämtliche Preise sind 
freibleibend, Preisänderungen vorbehalten. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietpreis zzgl. ausgehandelter Kaution für die gewünschte Mietdauer im Voraus zu erheben.(11) Befindet sich der Mieter mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
dem Vermieter in Verzug, so ist der Vermieter berechtigt, die sofortige Herausgabe des Mietgerätes zu verlangen. Kommt der Mieter dieser Aufforderung nicht nach, so steht dem Vermieter das Recht zur fristlosen Kündigung zu. Der Vermieter ist 
in diesem Falle überdies berechtigt, das Mietgerät auf Kosten des Mieters am Einsatzort wegzunehmen. Dem Mieter steht ein Zurückbehaltungsrecht am Mietgegenstand oder das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn Gegenansprüche gegen den 
Vermieter von diesem anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.(12) Die Kosten für Hin- und Rücktransport trägt der Mieter. Die Gefahr geht bei Übergabe des Mietgegenstandes an den Abholer oder den Spediteur auf den Mieter über 
und liegt bei diesem bis zum Eintreffen des Mietgegenstandes an dem vereinbarten Rückgabeort. Dies gilt auch bei eigener Anlieferung durch den Vermieter.(13) Kosten für Reinigung und Kraftstoff gehen zu Lasten des Mieters.(14) Der Mieter ist 
verpflichtet, den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung zu schützen und für sach- und fachgerechte Wartung und Pflege Sorge zu tragen. Der Mieter ist verpflichtet, bei Erreichen des jeweiligen Wartungsintervalls diesen dem Vermieter zu 
melden. Außerdem ist der Mietgegenstand vor Witterungseinflüssen zu schützen und auch während des Betriebes innen rein und betriebsfertig zu halten.(15) Der Mietgegenstand ist vom Mieter gegen Diebstahl oder unbefugten Gebrauch zu 
sichern. Kommt die Mietsache gleichwohl bei dem Mieter abhanden, so hat dieser gegen Abtretung der Herausgabeansprüche hierfür zu haften. Dem Mieter wird der Abschluss einer Haftpflichtversicherung empfohlen. Im Falle eines Diebstahls ist 
sofort Strafanzeige durch den Mieter zu erstatten.(16) Änderungen oder Instandsetzungen darf allein der Vermieter ausführen. Schäden hat der Mieter dem Vermieter sofort zu melden. Der Mieter haftet dem Vermieter gegenüber für Schäden, die 
aus versäumter Anzeige herrühren.(17) Dem Mieter ist untersagt, den Mietgegenstand ohne das ausdrückliche Einverständnis des Vermieters an Dritte weiterzugeben oder an einem anderen als dem ursprünglich vereinbarten Ort einzusetzen.(18) 
Im Falle einer Beschlagnahmung oder Pfändung des Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich Anzeige zu erstatten und dem Dritten davon Mitteilung zu machen, dass das Gerät Eigentum des Vermieters ist. Der 
Mieter haftet dem Vermieter für die Schäden, die aus unterbliebener Mitteilung herrühren.(19) Der Mieter hat dem Vermieter oder seinem Beauftragten jederzeit die Besichtigung und Überprüfung des Mietgegenstandes zu ermöglichen.(20) Schäden, 
die nicht auf vertragsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, hat der Mieter unabhängig von seinem Verschulden zu erstatten. Der Vermieter tritt gegen Dritte bestehende Schadensersatzansprüche sodann an den Mieter ab.(21) Nach Ablauf der 
vereinbarten Mietdauer ist der Mieter ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters nicht mehr berechtigt, den Mietgegenstand weiter zu benutzen. Der Mieter gestattet dem Vermieter bereits jetzt, sich nach Beendigung des Mietverhältnisses in 
unmittelbaren Eigenbesitz des Mietgegenstandes zu setzen. (21) Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter, die den Geschäftsverkehr mit ihm betreffenden Daten des Mieters elektronisch speichert.§2.7.Containerstellung(1) Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, soweit nichts anders schriftlich vereinbart ist, sich den Inhalt des Containers anzueignen und darüber zu verfügen.(2) Der Auftragnehmer wird im Rahmen seiner betrieblichen Möglichkeiten und seiner Fahrzeugdisposition 
die Bereitstellung, den Austausch oder die Abholung des Containers so termingerecht wie möglich durchführen.§2.7.1.Zufahrt und Aufstellplatz(1) Der Auftraggeber hat für einen geeigneten Aufstellplatz und einen geeigneten Zufahrtsweg zu 
sorgen.(2) Der Containerstellplatz, sowie dessen Zufahrtsweg muss für das erforderliche Fahrzeug hergerichtet oder ausgebaut sein.(3) Der Auftraggeber sorgt für die freie Zufahrt bei der Gestellung und der Abholung des Containers.(4) Der 
Auftraggeber hat alle erforderlichen Maßangaben einzuholen und sich davon zu überzeugen, dass der Auftrag durch den Auftragnehmer durchführbar ist.(5) Bei Schäden an Zufahrtswegen und am Containerstellplatz durch das Containerfahrzeug, 
den Container oder dessen Be- und Entladevorgang vom oder auf dem Containerfahrzeug, besteht keine Haftung seitens des Auftragsnehmers. Wenn hierbei dem Auftragnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, 
haftet der Auftragnehmer.(6) Für Schäden am Container oder dem Containerfahrzeug infolge ungeeigneter Zufahrten und Containerstellplätze haftet der Auftraggeber. (7) Wenn der Container nicht aufgestellt, getauscht oder abgeholt werden 
konnte (wegen nicht Beachtung des Punkte 1, 2,3 oder 4), trägt der Auftraggeber die Kosten der vergeblichen Anfahrt des Auftragnehmers. (8) Der Auftraggeber hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der Eigentümer zu besorgen. Das gleiche gilt für Abstellgenehmigungen an Vorgenannten Orten. Unterlässt der Auftraggeber dies und der Auftragnehmer handelt in gutem Glauben an die erfolgten 
Zustimmungen, so hat der Auftraggeber den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer unbefugten Inanspruchnahme eines fremden Grundstücks ergeben können, freizustellen. Kann dem Auftragnehmer ein Mitverschulden 
zugerechnet werden, so mindert sich die zu leistende Freistellung entsprechend § 254 BGB. Verletzt der Auftraggeber schuldhaft die vorgenannten Verpflichtungen, so haftet er gegenüber dem Auftragnehmer für den daraus entstandenen Schaden. 
Die Vorschriften der §§ 414 Abs. 2, 425 Abs. 2 HGB sowie § 254 BGB bleiben unberührt. (9) Bei der Befüllung entstehende Beschmutzungen oder Beschädigungen der Straße hat der Auftraggeber auf eigene Kosten umgehend zu beseitigen. Auf 
die Straße gefallene Gegenstände sind von ihm zu beseitigen. Neben dem Auftraggeber haftet der für solche verkehrswidrigen Zustände Verantwortliche. Hindernisse sind ansonsten vom Auftraggeber ausreichend kenntlich zu machen, außerdem 
ist der Container nachts zu beleuchten. Die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern und Radfahrern, darf durch die Containergestellung nicht beeinträchtigt werden.§2.7.2.Absicherung des Containers(1) Jeder 
Container auf öffentlichen Verkehrsflächen und Plätze muss durch den Auftraggeber ordnungsgemäß gekennzeichnet und abgesichert werden. Die Sicherungs- und Kennzeichnungspflicht (Warnlampen, Warnbarken, Absperrungen, usw.) 
übernimmt ausschließlich der Auftraggeber.(2) Die behördliche Genehmigung zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und Plätze muss der Auftraggeber einholen, es sei denn der Auftragnehmer hat diese Verpflichtung in schriftlicher Form 
übernommen. Die anfallenden Gebührensätze für die Genehmigung zzgl. einer eventuellen Bearbeitungsgebühr des Auftragnehmers gehen zu Lastendes Auftraggebers.(3) Der Auftraggeber haftet ausschließlich für unterlassene Absicherung und 
Kenntlichmachung des Containers, sowie fehlende Genehmigungen. Er stellt hierfür den Auftraggeber gegenüber von Ansprüchen Dritter frei.§2.7.3.Beladung des Containers(1) Der Containerinhalt darf das zulässige Gesamtgewicht nicht 
überschreiten. Die Beladung des Containers darf nur bis zu den Containerrändern erfolgen. Schäden und Kosten die durch Überladung oder unsachgemäßer Beladung entstehen, trägt der Auftraggeber.(2) Die Pflicht zur Deklarierung der Abfälle 
unterliegt allein dem Auftraggeber. Für alle Nachteile und Kosten die dem Auftragnehmer aus einer falschen Deklarierung oder der Beschaffenheit des Containerinhaltes entstehen, haftet der Auftraggeber. Erfolgt die Deklarierungspflicht nicht 
unverzüglich durch den Auftraggeber, ist der Auftragnehmer befugt diese Feststellung zu treffen bzw. treffen zu lassen. Evtl. dadurch anfallende Kosten trägt der Auftraggeber.(3) Bei Verstoß gegen § Punkt 1 und 2 ist der Auftragnehmer berechtigt, 
die Abfuhr abzulehnen. Die Kosten der vergeblichen Fahrt trägt der Auftraggeber.(4) In den Container dürfen nur die bei Auftragserteilung genannten Abfallarten eingefüllt werden. Der Auftraggeber ist auf Verlangen des Auftragnehmers verpflichtet, 
die in den Container eingefüllten Abfälle nach dem geltenden Abfallschlüssel zu deklarieren. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht unverzüglich nach, ist der Auftragnehmer berechtigt, die notwendigen Feststellungen durch einen 
Sachverständigen treffen zu lassen. Die dadurch entstehenden Kosten hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer zu ersetzen.(5) Nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers dürfen „gefährliche“ bzw. "besonders Überwachungsbedürftige“ 
Abfälle in den Container eingefüllt werden. Die Befüllung des Containers mit gefährlichen Abfällen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. Als solche Abfälle gelten die in der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) genannten 
gefährlichen Abfälle. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Abfälle- insbesondere gefährliche und/oder überwachungsbedürftige Abfälle- ordnungsgemäß nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie den 
entsprechenden Rechtsverordnungen einzustufen und dies dem Auftragnehmer spätestens bei Abschluss des Beförderungsvertrages mitzuteilen sowie die gegebenenfalls erforderlichen abfallrechtlichen Begleitpapiere (Entsorgungs-
/Verwertungsnachweis, Abfallbegleitscheine, etc.) zur Verfügung zu stellen. Die abfallrechtlichen Begleitpapiere sind seit dem 01.04.2010, gemäß der Nachweisverordnung (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), in elektronischer Form zu erstellen 
und zu versenden. Auf ausdrücklichen Hinweis des Auftraggebers berät der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der im Einzelfall erforderlichen Klassifizierung und Einstufung der Abfälle. Als solche Abfälle gelten die in der "Bestimmungsverordnung 
besonders überwachungsbedürftiger Abfälle" aufgelisteten Gruppen.(6) Werden die Container mit anderen als den vertragsgegenständlichen Stoffen befüllt, so hat der Auftraggeber für die dadurch entstehenden Aufwendungen Ersatz zu leisten. 
Können diese Stoffe von der ursprünglich vorgesehenen Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage nicht angenommen werden, so wird der Auftraggeber darüber unverzüglich informiert. Der Auftragnehmer übernimmt es, diese Stoffe im Einvernehmen 
mit dem Auftraggeber in eine andere als die vorgesehene Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage zu verbringen. Für die dadurch entstandenen Aufwendungen leistet der Auftraggeber Ersatz. Kann das Einvernehmen innerhalb einer angemessenen 
Zeit nicht herbeigeführt werden, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den Abtransport dieser Stoffe zu verweigern bzw. die Stoffe dem Auftraggeber zurückzubringen, sie bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise zwischen zu lagern oder sie 
zu einer geeigneten Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage zu verbringen. Dies gilt entsprechend, wenn sich eine vertragswidrige Befüllung der Container erst später herausstellt oder die vereinbarte Verwertung- bzw. Beseitigung der Abfälle nicht 
möglich ist. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber wegen dieser Maßnahmen Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen.§2.7.4.Schadenersatz(1) Der Auftraggeber haftet für Schäden während des Zeitraums der Gestellung und der 
Abholung des Containers. Bei Abhandenkommen des Containers im Mietzeitraum haftet ebenfalls der Auftraggeber.(2) Für Schäden bei der Gestellung, sowie Abholung haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der 
Schaden des Berechtigten muss unverzüglich dem Auftragnehmer angezeigt werden, ansonsten erlischt die Haftung.(3) Haftungsansprüche die in diesem Vertrag ausgeschlossen oder eingeschränkt sind, gelten auch für das Personal des 
Auftragnehmers und das Personal der von ihm zu Erfüllung des Auftrags eingesetzten Firmen.(4) Schadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der Durchführung von anderen Verträgen angezeigt werden, für die jedoch diese 
Vertragsbedingungen Bestandteile sind, verjähren sechs Monate nach Kenntnisnahme des Schadensfalls durch den berechtigten Anspruchsteller. Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen sind davon 
ausgenommen.§3.Abrechnung§3.1.Preise(1) Das vereinbarten Preise beinhalten folgende Leistungen, soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde: - Container Transport (Aufstellung / Tausch / Abholung) - Mietgebühr - 
Entsorgungspreis - Wiegegebühr Wartezeiten bei diesen Leistungen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, werden vom Auftragnehmer gesondert in Rechnung gestellt.(2) Falls keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, berechnet 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber ab dem 1 Tag der Containerstellung bis zum Tag der Abholung Containermiete(3) An der Abladestelle entstehende Kosten und Gebühren (z. B. Deponiegebühren, Sortierkosten, Lizenzentgelt usw.), sind im 
vereinbarten Preis nicht enthalten. Diese werden zusätzlich in Rechnung gestellt.(4) Alle Preisangaben und Entgelte beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird dem Entgelt hinzugerechnet und ergibt den gesamten 
Rechnungsbetrag. §3.2.Fälligkeit der Rechnung(1) Rechnung des Auftragnehmers sind, wenn nicht anders ausgewiesen nach Rechnungsdatum innerhalb von 14 Tagen und ohne Abzüge zu zahlen.(2) Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug 
kann der Auftragnehmer Verzugszinsen und Mahngebühren geltend machen. Wenn der Auftragnehmer einen höheren Verzugsschaden nachweisen kann, so ist er berechtigt diesen geltend zu machen.(3) Nur unstreitig oder rechtskräftig festgestellte 
Gegenforderungen des Auftraggebers können unter vorheriger schriftlicher Bekanntmachung und Absprache, gegen fällige Forderungen des Auftragnehmers aufgerechnet oder zurückbehalten werden.§3.3.SEPA-Lastschrifteinzug(1) Die Erteilung 
eines SEPA-Lastschrifteinzugs erfolgt mittels dafür vorgesehenen Formulars.(2) Der Einzug erfolgt 5 Kalendertage nach Rechnungsstellung.(3) Ein Skonto für einen Lastschrifteinzug wird grundsätzlich nicht erteilt.(4) Sollten eingezogene Zahlungen 
trotz korrekter Abwicklung zurückgezogen werden, werden die entstandenen Kosten umgehen an den Kunden in Rechnung gestellt. §3.4.Mahnverfahren(1) Rechnungen, welche laut §3.2. in Fälligkeit geraten sind, werden abgemahnt.(2) Wurde 
nach Ablauf der Mahnfrist von 7 Kalendertagen nicht auf die Mahnung eingegangen worden, wird die fällige Rechnung in einer zweiten Mahnung mit einer Mahngebühr von 5,00 € zzgl. MwSt. erneut angemahnt.(3) Auf die dritte Mahnung werden 
zusätzlich 10,00 € zzgl. MwSt. und auf die vierte Mahnung 20,00 € zzgl. MwSt. und die entstandene Zinsbelastung aufgerechnet.(4) Mit der vierten Mahnung erfolgt die Ankündigung eines Inkassoverfahrens. Wird auf dieses Schreiben erneut nicht 
reagiert, wird die Gesamtforderung inkl. Mahngebühren an ein Inkassounternehmen abgegeben und durch dieses eingefordert.§4.Sonstiges§4.1.Sonstiges(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten diejenigen Regelungen, die die Vertragspartner unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treue und Glauben in Kenntnis 
der Unwirksamkeit der Bestimmungen getroffen haben. Das gilt auch für etwaige Lücken des Vertrages.(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand, Ausschließlicher Gerichtsstand ist Halsenbach (Amtsgericht St. Goar) (Dieser ausschließliche Gerichtsstand 
gilt auch für Klagen im Urkunden- und Wechselprozess. Erfüllungsort ist Halsenbach. Brodt Recycling GmbH, Geschäftsführerin Harry Brodt, HRB Nr. 20618, USt.Id.Nr.:DE253365698, Amtsgericht St. Goar(3) Ergänzungen oder Änderungen dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den Auftragnehmer.§4.2.Gültigkeitsklausel(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart sind.(2) 
Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile bleibt der Vertrag im Übrigen Bestehen. Die Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, bezüglich der unwirksamen Teile Regelungen zu treffen, die dem wirtschaftlich gewollten Ergebnis am 
nächsten kommen. 

Brodt Recycling GmbH, Gültig ab dem 01.01.2021 bis auf Wiederruf. 

 


